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Rundschau-Editorial
Das Ziel ist klar. Es heisst
Arbeitszeitverkürzung. Nur der Weg dazu ist
unklar. Das ist schon viel.

Thema: Arbeitszeitverkürzung
und Beschäftigungswirksamkeit

Berücksichtigt man alle möglichen
Variablen, kann man davon ausgehen,
dass Arbeitszeitverkürzungen
mindestens zu 30 Prozent beschäftigungswirksam

sind.
Von Serge Gaillard

Arbeitszeitverkürzungen wirken vor
allem dann beschäftigungswirksam,
wenn sie von einer Neuorganisation der
Arbeit begleitet sind.
Von Martino Rossi
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Um die einseitig geschlechtliche Aufteilung

der Arbeitswelt zu sprengen, ist -
unter anderem - eine radikale
Arbeitszeitverkürzung nötig.
Von Jacqueline Fehr

Umsetzung in den einzelnen
Gewerkschaften

¦¦¦ 14
Föderatiwerband: Ein Modell der
Arbeitszeitverkürzung, das den Beschäftigten,

nach Kaufkraft abgestuft, Opfer
abverlangt, soll den Beschäftigungsabbau

eindämmen.
Von Samuel König

¦ ¦ii 16
GBl: Vor allem ist für die Bauarbeiter
eine frühere Pensionierung durchzusetzen,

die jüngeren Arbeitslosen einen
Wiedereinstieg ermöglicht.
Von Hans Baumann

HB 18
SMUV: Eine radikale Arbeitszeitverkürzung

ist nicht nur das Gebot der
Stunde. Wir stehen damit im langfristigen

Trend.
Von Beda Moor
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GDP: Auf harte Verhandlungen gefasst,
denn angestrebt wird die 35-Stunden-
Woche.
Von Heinz Thommen

22
VHTL: Gleichstellung und Erhalt der
Kaufkraft stehen an oberster Stelle der
Verhandlungsforderungen.
Eine offizielle Stellungnahme

23
bien cuit
10 Jahre Solifonds! 10 Jahre Solidarität?

- Einbahnstrassen sind
Sackgassen.

Von Urs Sekinger

24
Die kurze Rundschau

25
Die internationale Rundschau
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